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2. Kundmachung: Festsetzung der Pflegegebühren und Feststellung der als kostendcckend ermittelten Pflegegebühren 
für die Wiener städtischen Krankenanstalten. 

2. 
Kundmadmng der Wiener Landesregierung 
vom 19. Dezember 1979, MA 4/1 - 2480/79, 
betreffend die Festsetzung der pflegegebühren 
und die Feststellung der als kostendeckend 
ermittelten Pflegegebühren für die Wiener 

Die Transportgebühren für :Oberstellungen von 
Pfleglingen vom Allgemeinen Krankenhaus der 
Stadt Wien (Psychiatrische Universitätsklinik) in 
das Psydtiatrisdie Krankenhaus Baumgartner 
Höhe mit anstaltseigenem Krankenwagen werden 
mit 430 S festgesetzt. 

städtischen Krankenanstalten Zu sämtlichen Gebühren ist die Umsatzsteuer 
Die Wiener Landesregierung hat am 19. Dezem- in der Höhe von 86/o zu verrechnen. 

ber 1979, Pr. Z. 3893, folgenden Beschluß gefaßt: Die gemäß § 34 Abs. 1 des Wiener Kranken-
I~ anstaltengesetzes, LGBL für Wien Nr. 1/1958, in 

Gemäß•§ 34 Abs. 1 des Wiener Krankenanstal·: der Fassung des Gesetzes LGBI. für _Wien Nr. 19/ 
tengesetzes, LGBL für Wien Nr. 1/1958, in der' 1979, """"' Be.ichtung der v.orsdmften des S„32 
Fassung des Gesetzes LGB!. für Wien Nr. 1911979, Abd 5 kostendeckend ermittelte Pllegegebuhr 
wird für nachstehende Krankenanstalten die wir 
Pllegegebühr pro Pllegetag und Pllegling für die für das Allgemeine Krankenhaus mit 1 770 S 
allgemeine Gebührenklasse und in gleicher Höhe für alle anderen Wiener Krankenan-
für ,die Sonderklasse wie folgt festgesetzt; stalten mit Ausnahme der psyd:liatri-

1. Krankenhaus Lainz 
Wilhelminenspital 
Franz Josef-Spital 
Krankenhaus Rudolfstiftung 
Elisabeth-Spital 
Allgemeine Poliklinik 
Krankenhaus Floridsdorf 
Sophien-Spital 
Pulrnologisches Zentrum 
Orthopädisches Krankenhaus Gerst-

hof 
Semmelweis-F.auenkliruk 
Neurologisdm Krankenhaus 

Rosenhügel 
Neurologisches Krankenhaus 

Maria-Theresien-Schlössel 
Preyer'sches Kinderspital 
Mautner Markhof'sches Kinderspital 
Kinderklinik Glanzing ......... . 

2. Allgemeines Krankenhaus ....... . 

3. Psydiiatrisches Krankenhaus Baum
gartner Höhe 

Psydiiatrisches Krankenhaus Ybbs 
an der Donau . , ............. . 

1 300 s 
1 750 s 

430 s 

sdten Krankenhäuser mit . . . . . . . . . . 1 310 S 

und für die psychiatrischen Kranken-
häuser mit .......... , .. , .... , .. 432 s 

f.esogestellt. 

II. 
Gemäß ·§ 33 Abs. 2 des Wiener Kranken· 

anstaltengesetzes, LGBl. für Wien Nr. 1/1958, in 
der Passung des Gesetzes LGBI. für Wien Nr. 19/ 
1979, wird die in der Sonderklasse neben der 
Pflegegebühr zum Ersatz des erhöhten Sach" und 

: Personalaufwandes zu leistende Anstaltsgebühr 
für das Allgemeine Krankenhaus 
mit ............ ,,., .. , ...... . 
für alle anderen Wiener Krankenan~ 
staltcn mit Ausnahme der psydtia-
trischen Krankenhäuser mit ..... . 
für die psychiatrischen Kranken-

5,7 V. H. 

7,7 v. H. 

häuser mit ....... , . , .... , .... , 23 v. H. 
der täg±ichen Pßegegebühr festgesetzt. 

III. 
Dieser Beschluß tritt mit 1. Jänner 1980 in 

Kraft. 

Der Landeshauptmann: 
Gratz. 
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